Empfehlungen zur Verhütung und Bekämpfung von Lassa-Fieber im Freistaat Sachsen, Stand Januar 2000 (LUA-Mitteilung 1/2000)





Virus:				Arenavirus (RNA)





Verbreitung:			Westafrika





Infektionsweg:


Chronisch infizierte Nagetiere (Mastomys natalensis) stellen das Erregerreservoir dar. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt hauptsächlich durch infektiöse Aerosole der virushaltigen Nagerexkremente oder -blut. Nosokomiale Infektionen sowie Infektionen durch engen Kontakt mit akut erkrankten Personen wurden beschrieben (bluthaltige Aerosole). Saisonale Häufung während der Trockenzeit (Januar - April).





Dauer der Inkubation:	6 - 21 Tage (meist 7 - 12 Tage)





Symptomatik:


Die Symptomatik beginnt zumeist schleichend mit Fieber, Kopf- und Halsschmerzen, Husten und gastrointestinalen Beschwerden. In schweren Krankheitsfällen treten Hypotension, �Hämorrhagien und Enzephalitiden auf. Diese Patienten weisen typische faziale und nuchale Ödeme auf. Patienten, die keine letale „capillary leak“-Symptomatik entwickeln, können während der 2. - 3. Krankheitswoche Komplikationen wie (zumeist bleibenden) Hörverlust, �Perikarditis, Uveitis oder Orchitis erleiden. Einer frühen Lymphopenie folgt meist eine Neutrophilie. Die Thrombozytenfunktion, weniger die Thrombozytenzahl, ist bei schweren Krankheitsverläufen zumeist stark gestört.


Letalität: Ca. 5 - 20% der hospitalisierten Fälle (man nimmt an, dass ca. 90-95% der Infektionen mild oder inapparent verlaufen). Hohe SGOT-Werte (> 150 U/ml) und eine ausgeprägte Virämie deuten auf eine schlechte Prognose hin. Eine besonders schwere Symptomatik ruft das Lassa-Fieber bei schwangeren Frauen hervor, in über 80% der Fälle kommt es zum Verlust des Föten.





Ansteckungsrisiko:


durch Kontakt mit Blut, Speichel, Rachensekret, Erbrochenem, Urin Erkrankter oder sexuelle Kontakte zu Erkrankten, ganz überwiegend erst in der akuten fieberhaften Phase bzw. mit Auftreten der klinischen Symptome beginnend.





Therapie: 


Symptomatisch. Die Gabe von Ribavirin innerhalb der ersten Tage nach Erkrankungsbeginn führt zu einer Reduktion der Letalität.





Prophylaxe, Immunität:


Vermeiden von engem Kontakt mit Nagetieren bzw. erkrankten Personen. Strikte Patienten�isolierung, fachgerechte Entsorgung von kontaminiertem Patientenmaterial, um nosokomiale Infektionen zu vermeiden.


Serologische Untersuchungen in Endemiegebieten deuten auf inapparente Reinfektionen hin.


Beachte: langanhaltende Virusausscheidung





Gesetzliche Regelungen:


Viral bedingte hämorrhagische Fieber sind unverzüglich meldepflichtig bei Verdacht, Erkrankung und Tod an das zuständige Gesundheitsamt.


Erreichbarkeit der Gesundheitsämter außerhalb der Dienstzeit über die Rettungsleitstellen.


Erreichbarkeit des SMS über das Lagezentrum des SMI.	�
Diagnostik:


Virusnachweis aus Blut, Rachenspülflüssigkeit, Urin oder aus Biopsien (Sicherheitslabor Klasse 4); besonders hohe Virustiter finden sich in Leber und Knochenmark.


Anzucht in Gewebekulturen (gelingt nur in ca. 50% der Fälle).


PCR.


Serologie:


Nachweis von spezifischen IgM- und-IgG Antikörpern mittels ELISA oder IF (IgM häufig schon zum Zeitpunkt der Krankenhausaufnahme positiv).





Antiepidemische Maßnahmen:





1. Einbeziehen der Sachverständigengruppe des SMS s. Anlage 1


Durch diese Gruppe ist die Diagnose abzuklären und das Vorgehen festzulegen. Es kann der Patientenfragebogen Anlage 2 verwendet werden. Der VD-Fall ist in der Anlage 3 definiert.





2. Diagnostisches Vorgehen


In Verantwortung des Mikrobiologen der Sachverständigengruppe erfolgt (s. Anlage 4)


Entnahme von Untersuchungsmaterial (Blut, Stuhl, Urin eventl. Rachenspülflüssigkeit, Biopsiematerial, Autopsiematerial)


Veranlassung des Transportes des Materials


Information der diagnostischen Einrichtung


Veranlassung der mikrobiologischen und parasitologischen Diagnostik


Die mikrobiologische und parasitologische Diagnostik als Ausschlussdiagnostik erfolgt im �Regionallabor (Anlage 5) und die gezielte Diagnostik auf VHF in einem Speziallabor höchster Sicherheitsstufe (Klasse 4, siehe Anlage 5).


Zur Ausschlussdiagnostik gehören Malaria, Typhus abdominalis, Shigellose, EHEC-Infektion, hämorrhagische Enterocolitis anderer Genese, bakterielle Septikämie, Leptospirose, Influenza, Gelbfieber, andere hämorrhagische Fieber.


Es ist zu beachten, dass auch bei bestätigter Malaria „Entwarnung“ erst gegeben werden darf, wenn eine befriedigende Reaktion auf die Therapie eingetreten ist, da Doppelinfektionen bestehen können.





3. Hospitalisierung des Patienten


Der Erkrankte sollte - soweit möglich und vertretbar - solange an Ort und Stelle bleiben (Wohnung, Flughafen u.a.), bis eine ordnungsgemäße stationäre Unterbringung gewährleistet ist. Durch den Amtsarzt ist die Isolierung vor Ort zu überwachen und die Absonderung in die nahegelegenste Absonderungseinheit (Anlage 6) zu veranlassen. Nach Fertigstellung der Sonderisoliereinheit im Städtischen Klinikum „St. Georg“ ist die Unterbringung hier angezeigt.


Vor dem Transport muss durch die Sachverständigengruppe eine Risikoabwägung, die den Zustand des Patienten berücksichtigt, erfolgen. Ist eine Verlegung des Patienten nicht möglich, muss er in den benannten Einrichtungen Sachsens (Anlage 7) untergebracht werden.


Bei der stationären Unterbringung sind die Anforderungen der Hygiene an die Infektionsprävention bei übertragbaren Krankheiten (siehe Anlage zu Ziffer 5.1 der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des BGA, Bundesgesundheitsblatt Sonderheft 1994, �S. 17) einzuhalten.


Die laufende Desinfektion hat mit Mitteln und Methoden, die in der Liste der vom RKI geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren angegeben sind, zu erfolgen. Dabei ist auf die Viruswirksamkeit zu achten. Die Schlussdesinfektion ist als Raumdesinfektion durchzuführen. 


Die klinische Labordiagnostik muss auf das notwendigste beschränkt werden und unter erhöhten Sicherheitsbedingungen erfolgen (z.B. in der Isoliereinheit, eventl. in der Handschuhbox).


Der sicherste Schutz des Personals ist die Pflege des Patienten bei Unterdruck in einem Plastikzelt („Barrier-nursing“).


Die Schutzkleidung des Personals besteht aus: langer, hinten zu schließender Schutzkittel mit Ärmeln, wasserdichte Schürze, desinfizierbaren Schuhen, Latexhandschuhen, Mund-Nasen-Schutz und Schutzbrille (besser filtrierende Halbmaske der Schutzstufe FFP 3S, ggf. Gesichtsmaske mit HEPA-Filter).





4. Maßnahmen des Gesundheitsamtes


Das Gesundheitsamt hat nach erlangter Kenntnis eines Verdachtes, einer Erkrankung oder eines Todesfalles an VHF sofort die Ermittlungen durchzuführen. Dazu ist die Einteilung nach der Art des Kontaktes entsprechend Anlage 8 zu verwenden.


Ansteckungsverdächtig sind nur Personen aus dem engsten Umfeld des Patienten (z.B. Wohngemeinschaft, Pflege- und Laborpersonal mit direktem Kontakt zum Patienten oder seinen Körperflüssigkeiten, Krankenbesucher, Sektionspersonal). Dieser Personenkreis ist unter der Kategorie I und II in der Anlage 8 aufgeführt.


Diese Personen sind laut § 36 des BSeuchG vom letzten Expositionstag an für 21 Tage nach Belehrung unter Beobachtung zu stellen und nach Empfehlungen der WHO zweimal täglich ambulant durch Temperaturmessung und auf Krankheitssymptome zu kontrollieren (aktive Gesundheitskontrolle).


Abhängig vom Ausmaß der Exposition kann eine Absonderung von Personen mit hohem Risiko auch ohne bzw. vor Auftreten von Symptomen erfolgen. Eine Postexpositionsprophylaxe ist zu erwägen.


Anzeichen einer Gesundheitsstörung (Fieber über 38,3 °C, Kopf- und Halsschmerzen, Husten, Magen-Darm-Beschwerden) sind der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden. Die betreffende Person ist sofort in eine unter Anlage 5 genannten Isolierstation aufzunehmen und der Sachverständigengruppe vorzustellen.





Für Kontaktpersonen mit einem sehr geringem Ansteckungsrisiko (Kategorie III und IV der Anlage 8), bei denen keine der o.g. Expositionen vorlag, genügt die Erfassung und Belehrung, bei Krankheitszeichen einen Arzt aufzusuchen. Eine Einschränkung der Reisetätigkeit ist in Abhängigkeit vom Ausmaß der Exposition in Betracht zu ziehen.





5. Umgang mit Verstorbenen


Es gilt diesbezüglich § 16 (4) des Sächs. Bestattungsgesetzes vom 8. Juli 1994 (Sächs. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 45/1994).


Die Leiche ist als hochinfektiös unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu bestatten (Leichnam in dichtverschließbare, flüssigkeitsdichte Plastikhülle, leichenflüssigkeitsbindende Sargeinlage, keine nachträgliche Sargöffnung). Der Leichnam hat bis zur endgültigen Bestattung unter der Aufsicht der Gesundheitsbehörde zu stehen.





Die Erstellung erfolgte unter Verwendung von 


Steckbriefe seltener und „importierter“ Infektionserreger, herausgegeben vom Robert Koch-Institut


Fock, R. et al.: Management und Kontrolle lebensbedrohender hochkontagiöser Infektions-krankheiten, Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 42, 1999, Heft 5, Seite 389


�
Anlage 1








Sachverständigengruppe im jeweiligen Regierungsbezirk





1.	Zuständiger Amtsarzt (§ 37 BSeuchG)





2.	Kliniker:


			Leipzig:	Prof. Ruf


					Städtisches Klinikum „St. Georg“


					Delitzscher Straße 141


					04129 Leipzig


					Telefon: 0341/ 9090-0





			Chemnitz:	Dr. Oesen


					Städtisches Klinikum Chemnitz


					Klinik für Infektionskrankheiten


					Bürgerstraße 2


					09116 Chemnitz


					Telefon: 0371/ 333-0





			Dresden:	Dozent Dr. Pögel


					Städtisches Klinikum Dresden-Neustadt


					Industriestraße 40


					01129 Dresden


					Telefon: 0351/ 856-0





3.	Mikrobiologe der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinär�wesen Sachsen für





	die Standorte Chemnitz und Leipzig





	Prof. Dr. med. habil. Bigl	Chemnitz, Zschopauer Str. 87


					Telefon: 0371/ 6009-100





	für den Standort Dresden





	Dr. Füssel			Dresden, Jägerstr. 10


					Telefon: 0351/ 8144-0





4.	Mitglied der Seuchenkommission des SMS (muss noch benannt werden)


�
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Spezifische Anamnese (Patientenfragebogen)





Name:


�
Vornamen:�
Aufn.datum:


Uhrzeit:�
�
Adresse in Deutschland:


�
Tel.:�
�
Heimanschrift:


�
diplomatische Vertretung:�
�
Nationalität:�
Reisepass-Nr.:�
�
Geburtsdatum:�
Datum des Krankheitsausbruches:�
�
Benachrichtigen:


�
Tel.:�
�
Vorbehandelnder Arzt:�
Tel.:�
�
Zuständiges Gesundheitsamt:�
Tel.:�
�
Nächstgelegene Klinik/Abteilung für Infektionskrankheiten:�
Tel.:


�
�



1. Hatte der Patient Kontakt mit einem bestätigten Fall oder einem Verdachtsfall von 


    VHF oder mit Körperflüssigkeiten/ -gewebe/Untersuchungsmaterial derartiger Fälle


    innerhalb von 3 Wochen vor Einsetzen der Symptomatik?�
�
( Nein�
( Unbekannt�
( Ja, mit Verdachtsfall�
( Ja, mit bestätigtem Fall�
�
mit:


�
( lebendem Patienten�
( Verstorbenem�
( Körperflüssigkeiten/-gewebe


   Untersuchungsmaterial�
�



2. War der Patient 3 Wochen vor Einsetzen der Symptomatik in einem Endemiegebiet?


     ( nein                                ( unbekannt�
�
( ja�
Aufenthaltsort, -land:�
von:�
bis:�
�
Wohnung/Unterbringung:                        ( Hotel                       ( Camping


( andere:�
�
Tätigkeit vor Ort:                                    ( Urlaub                     ( Geschäftsreise


( andere Tätigkeit:�
�
Kontakt mit Tieren?          ( nein           ( ja, mit:                            am:


- nähere Umstände des Kontaktes:�
�
Aktivitäten im Freien?       ( nein           ( ja (z.B. Freizeit-, Sportaktivitäten):


- welcher Art?�
�
i.v.-Drogengebrauch?        ( nein           ( ja�
�
Medizinische Behandlung in einem Endemiegebiet?          ( nein            ( ja:


- welcher Art?�
�
andere mögliche Risikofaktoren/Expositionen:                  ( nein            ( ja:


- wann, welcher Art?�
�



3. Datum der Abreise aus dem Endemiegebiet:�
�
Flug-Nr.:�
Fluggesellschaft:


�
�
�



Hatte der Patient Symptome/ war der Patient krank


- während der Reise?                            ( nein              ( ja:                                 ( unbekannt


- während der Zwischenlandung?          ( nein              ( ja:                                 ( unbekannt�
�



4. Prophylaktische Maßnahmen vor bzw. während der Reise:�
�
Schutzimpfungen gegen: ( Gelbfieber    ( Jap. Enzephalitis    ( FSME    ( Tollwut


( HAV    ( HBV    ( Polio    ( andere:�
�
Prophylaxe gegen Malaria:       ( Nein           ( Unbekannt            ( ja, und zwar:


�
�



5. Krankheitszeichen / Befunde:�
�
( Fieber              °C          seit:


( Kopfschmerz�
( Myalgie


( Pharyngitis�
�
( Durchfall


( blutiger Durchfall


( Erbrechen


( Exanthem�
( Blutungen


( Schock


( Oedeme


( retrosternale/abdominelle Schmerzen�
�
( Proteinurie


( Lymphopenie�
( Thrombozytopenie


( erhöhte SGOT�
�
Weitere klinische Informationen:





�
�



6. Kontaktpersonen:


    Wer war bisher bei der Betreuung/Pflege/Behandlung/Diagnostik/bei dem Transport expo-


    niert bzw. ist mit Körperflüssigkeiten/Untersuchungsmaterialien des Patienten in Berüh-


    rung gekommen?�
�
    ( niemand   ( Verwandte, Freunde   ( vorbehandelnder Arzt, Arzthelferin


    ( Krankentransportpersonal   ( Laborpersonal   ( andere:


    Namens- und Anschriftenliste als Anlage   (�
�



7. Meldung an das zuständige Gesundheitsamt:�
�
Gesprächspartner:


�
Datum:                                Uhrzeit:�
�
Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen:











�
�



8. Weitere Informationen:














�
�



�
Anlage 3








Virusbedingte hämorrhagische Fieber (VHF):�
�



Der Verdachtsfall:�
�






Febriler ( > 38,5°C) Patient mit oder ohne weitere Symptome,





der sich bis zu drei Wochen vor Erkrankungsbeginn in einem bekannten Endemie- gebiet oder in einem Gebiet aufgehalten hat, in dem in den vorausgegangenen zwei Monaten bestätigte oder vermutete Fälle von VHF aufgetreten sind,





    und





dort möglicherweise unmittelbaren Kontakt mit Blut oder anderen Körper- flüssigkeiten an VHF erkrankter lebender oder verstorbener Personen oder VHF-infizierter Tiere (z.B. Affen, Nagetiere, Fledermäuse) hatte,





oder





an einer hämorrhagischen Diathese oder einem ungeklärtem Schock leidet








der im In- oder Ausland in einem Labor oder einer sonstigen Einrichtung gearbeitet hat, in der ein Umgang mit VHF-Erregern, erregerhaltigem Material, VHF-Infizier- ten Tieren oder VHF-erkrankten Personen möglich ist.


�
�



DIFFERENTIALDIAGNOSEN:





Malaria,


(Meningokokken-)Sepsis, Gelbfieber, Dengue-Fieber, Hanta-Virus-Infektion,


Rickettsiosen, Leptospirose, Typhus abdominalis, Intoxikation (!);





bei immundefizienten Patienten


können auch durch Herpes-simplex- oder Varicella-Zoster-Viren


schwere hämorrhagische Syndrome ausgelöst werden.


�
�
























�



Virusbedingte hämorrhagische Fieber (VHF):�
�



Risikoabschätzung bei Verdachtsfällen:�
�



Geringes Risiko/geringe Wahrscheinlichkeit:


Aufenthalt in einem Endemiegebiet während der letzten 3 Wochen vor Krankheitsbeginn, wenn es sich um eine Durchschnittsreise mit Hotelaufenthalt handelte


Ausbruch der Erkrankung später als 21 Tage nach dem letzten Kontakt mit einer möglichen Infektionsquelle


�
�



Erhöhtes Risiko/erhöhte Wahrscheinlichkeit:


Personen, die in Endemiegebieten leben oder längere Zeit arbeiten


Reisende, die in Endemiegebieten an exotischen Abenteuern teilgenommen haben, „Rucksack“- und Campingtouristen


�
�



Besonderes Risiko/hohe Wahrscheinlichkeit:


Personen, die sich in Endemiegebieten länger als vier Stunden in einem Haus aufgehalten haben, in dem Kranke mit Fieber und unklarer hämorrhagischer Diathese oder mit vermutetem VHF anwesend waren, oder die Kranke mit diesen Symptomen gepflegt haben (z.B. Mitglieder einer Lebens- und Wohngemeinschaft, betreuende Freunde, Nachbarn oder als Medizinalpersonen)


Personen, die Patienten mit Fieber oder hämorrhagischer Diathese nach Tropenrückkehr ge-pflegt oder behandelt haben


Personen, die unmittelbaren Kontakt mit der Leiche eines an VHF oder unter VHF-Verdacht verstorbenen Patienten hatten (z.B. bei der Vorbereitung zu Beerdigung, bei der Obduktion)


Personen, die in einem Endemiegebiet oder in einem Labor direkten Kontakt zu einem Tier hatten, das mit VHF infiziert gewesen sein könnte, oder von diesem gebissen worden sind oder mit dessen Blut, Exkreten oder Kadaver in Berührung gekommen sind (insbesondere Affen, Nagetiere, Fledermäuse)


Personen, die in den letzten drei Wochen vor Auftreten der Symptome in einem einschlägigen (Virus-)Labor oder Forschungsinstitut gearbeitet haben


Personen, die unter prekären hygienischen Umständen - als Patienten oder z.B. als Drogen-gebraucher - in einem Endemiegebiet mit kontaminierten medizinischen Instrumenten, Spritzen oder Nadeln in Berührung gekommen sind


Personen mit sexuellen Kontakten zu einem VHF-Verdachtsfall


�
�



�
Anlage 4








Vorbereitende diagnostische Maßnahmen





Die Entnahme und Weiterleitung der Untersuchungsmaterialien sollte durch den zuständigen Mikrobiologen der Sachverständigengruppe oder durch einen von ihm benannten Arzt erfolgen.








Dokumentation





Einzelbeschriftung der Proben


3fache Ausfertigung eines Dokuments mit den erforderlichen Minimalinformationen - getrennt von den Proben:


		für das Speziallabor in Hamburg,


		das Regionallabor,


		den Absender.








Entnahme und Versand des Untersuchungsmaterials





Blut: Entnahme unter keimfreien Bedingungen und unter Benutzung von Einwegmateria-


		  lien und geschlossenen Blutentnahmesystemen für:


	  -	  Bakterienkulturen


	  -	  Virusnachweis (PCR)


	  -	  serologische Diagnostik


	  -	  Blutausstrich


	  -	  2 dicke Tropfen


Stuhl, Urin


Autopsieproben für Virusisolierung und histopathologische Untersuchungen








Schneller und sicherer Transport in die benannten Laboratorien unter Beachtung der korrekten Verpackung und Kühlhaltung.


Verpackung:		3fach


		- primäres wasserdichtes Behältnis - kein Glas -


		- sekundäres wasserdichtes Gefäß mit aufsaugenden Einlagen


		- äußere Verpackung zum Schutz der inneren Behälter während des Transportes





Das sekundäre Behältnis muss an der Außenseite eine Kopie der Information zur Probe enthalten.





Entsorgung des Abfalls nach Desinfektion bzw. Behandlung im Autoklaven (Abfall Gruppe C).


�
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Untersuchungseinrichtungen





Regionallaboratorien:








Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen





	Standort Chemnitz:	LUA Sachsen


				Standort Chemnitz


				Zschopauer Straße 87


				09111 Chemnitz


				Telefon: 0371/ 6009-0








	Standort Dresden:	LUA Sachsen


				Standort Dresden


				Jägerstraße 10


				01099 Dresden


				Telefon: 0351/ 8144-0








	Standort Leipzig:	LUA Sachsen


				Standort Leipzig


				Beethovenstraße 25


				04107 Leipzig


				Telefon: 0341/ 9788-0








Speziallaboratorien für VHF





				Bernhard-Nocht-Institut


				Bernhard-Nocht-Straße 74


				20359 Hamburg


				Telefon: 040/ 42818-0


				E-mail: schmitz@rrz.uni-hamburg.de


�
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Behandlungseinrichtungen mit Sonderisolierstation








Klinik des Bernard-Nocht-Institutes für Tropenmedizin


			Bernard-Nocht-Institut


			Bernard-Nocht-Straße 74


			20359 Hamburg


			Telefon: 040/ 42818-0





oder





			Rudolf-Virchow-Krankenhaus


			Sonderisolierstation


			Augustenburger Platz 1


			13353 Berlin


			Telefon:030/ 4505-0





oder





nach Fertigstellung	Städt. Klinikum „St. Georg“


			II. Klinik für Innere Medizin


			Delitzscher Str. 141


			04129 Leipzig


			Telefon: 0341/ 9090-0


�
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Behandlungseinrichtungen in Sachsen








Städtisches Klinikum „St. Georg“


II. Klinik für Innere Medizin


Delitzscher Str. 141


04129 Leipzig


Telefon: 0341/ 9090-0








Städtisches Klinikum Chemnitz


Klinik für Infektionskrankheiten


Bürgerstr. 2


09116 Chemnitz


Telefon: 0371/ 333-0








Städtisches Klinikum Dresden-Neustadt


Industriestr. 40


01129 Dresden


Telefon: 0351/ 856-0


�
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Virusbedingte hämorrhagische Fieber (VHF):�
�



Differenzierung der Kontaktpersonen nach Risiken�
�



Kontaktperson 1. Grades:�
�
Kontaktpersonen mit hohem Risiko (Kategorie I):


Personen, die direkten Schleimhaut- oder Hautkontakt mit Blut oder anderen Körperflüssig-keiten des Patienten hatten (z.B. durch eine Nadelstichverletzung, bei einem invasiven Ein-griff, einer Reanimation oder einer Autopsie) 


�
�



Kontaktpersonen mit engem Kontakt (Kategorie II):


Personen, die den Patienten gepflegt oder Untersuchungsproben von ihm bearbeitet haben (z.B. Mitglieder einer Lebens- oder Wohngemeinschaft, betreuende Freunde oder Nachbarn, ggf. vor der Krankenhausaufnahme konsultierte Ärzte, Krankentransportpersonal, betreuendes Krankenhauspersonal einschl. Ärzten, Labormitarbeitern, Reinigungspersonal etc., ggf. Mitarbeiter eines externen Untersuchungslabors)


Personen, die unmittelbaren Kontakt mit der Leiche eines an VHF verstorbenen Patienten oder dessen Verdächtigen hatten, bevor der Sarg geschlossen wurde


Personen, die direkten Kontakt zu einem Tier hatten, das mit VHF infiziert war, oder mit dessen Blut, Exkreten oder Kadaver in Berührung gekommen sind


Personen, die z.B. während eines längeren Fluges in unmittelbarer Nachbarschaft des Index-patienten gesessen haben, sofern dieser bereits symptomatisch war


Personen, die direkten Kontakt mit der Kleidung, dem Bettzeug oder anderen Gegenständen hatten, die mit Blut, Urin oder Körperflüssigkeiten des Patienten kontaminiert gewesen sein könnten


�
�



Kontaktpersonen mit geringem Risiko (Kategorie III):


Medizinisches Personal, falls die empfohlenen Schutzmaßnahmen angewendet wurden und dabei direkte Kontakte (z.B. durch verletzte Handschuhe) weitestgehend ausgeschlossen werden können


�
�



Kontaktpersonen im weitesten Sinne (Kategorie IV):


jegliche andere Art von Kontakten zum Indexpatienten (z.B. Aufenthalt im gleichen Raum, Benutzung der gleichen öffentlichen Transportmittel, allgemeine soziale Kontakte*


�
�



Kontaktpersonen 2. Grades (Kategorie V):**


Personen, die direkten Kontakt zu einer Kontaktperson der Kategorien I - V hatten


�
�



*	Kontakt mit Körperflüssigkeit ist unwahrscheinlich, kann aber nicht sicher ausgeschlossen werden.


**	zu ermitteln, wenn Kontaktperson Kat. I - IV erkrankt oder verdächtig sind.


